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RehaFutur

Rehavision: RehaFutur stellt Inte-
gration und Individualisierung in 
den Vordergrund. Wie bewerten 
Sie diese Gewichtung und was ver-
sprechen Sie sich als Reha-Träger 
davon?

Jürgen Goecke: Es war schon im-
mer die Handlungsmaxime im 
Norden, dass die Integrationswahr-
scheinlichkeit im Anschluss an 
eine Qualifizierung von zentraler 
Bedeutung für ihre Auswahl ist. 
In gemeinsamen Gesprächen mit 
den Einrichtungen haben wir daher 
immer wieder darauf hingewirkt, 
dass die Qualifizierungsangebote 
an den Erfordernissen des Arbeits-
marktes und – auf dieses ‚und’ lege 
ich besonderen Wert – an der in-
dividuellen Ausgangsituation des 
jeweiligen Kunden ansetzen. Natür-
lich versprechen wir uns als Reha-
Träger durch einen solchen Ansatz 
steigende Integrationszahlen und 
eine schnellere Eingliederung in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Dies ist jedoch ohne die schon ge-
nannte Individualisierung nicht 
möglich. Deshalb wird im Rah-
men unserer Reha-Beratung eine 
mehrdimensionale Standortbestim-
mung zusammen mit dem Kunden 
durchgeführt, die eine umfassende 
Beschreibung des Kundenprofils 
zulässt. Sie ist die Grundlage für die 
weitere Beratung und die Auswahl 
eines Qualifizierungsangebots. Die-
ser Prozess, in dem die Kunden in-
tensiv in die Entscheidungsfindung 
einbezogen werden, führt zwangs-
läufig zu individuellen Qualifizie-
rungsansprüchen.
Wünschenswert wäre es daher, 
wenn die Reha-Einrichtungen 
ihre Angebote noch stärker indi-
vidualisieren könnten. Das BFW 
Hamburg ist dabei aus Sicht der 
Regionaldirektion Nord auf dem 
richtigen Weg, da hier ein Integra-
tionsmanager zusammen mit dem 
Rehabilitanden spezielle Ausbil-

Schnellere Eingliederung in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt
Interview mit Jürgen Goecke, 
BA Regionaldirektion Nord

Die Umgestaltung der Reha-Prozesse in den Berufsförderungswerken 
im Rahmen von „RehaFutur“ ist weit vorangeschritten: Wie die Arbeit-
sagenturen die Weiterentwicklung in der beruflichen Rehabilitation 
bewerten, darüber sprach Rehavision mit Jürgen Goecke, dem Vorsit-
zenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nord der Bundes-
agentur für Arbeit.

dungsmodule identifiziert, die in-
dividuell benötigt werden.

Berufliche Rehabilitation soll noch 
betriebsnäher erfolgen und die 
Arbeitsrealität widerspiegeln. Wie 
muss die Angebotsstruktur eines 
Arbeitsmarktdienstleisters für Men-
schen mit Behinderung aussehen?

Erklärtes Ziel bei der beruflichen 
Rehabilitation muss die intensive 
Einbindung von Betrieben sein. Ob 
Erstausbildung oder Umschulung – 
die betriebliche Nähe ist unabding-
bar. Denn nur dadurch erlebt der 
Rehabilitand die betriebliche Wirk-
lichkeit. Die Simulation in einer 
Übungsfirma kann zwar auf diese 
Realität vorbereiten, doch sie kann 
sie nicht ersetzen. Es ist daher un-
abdingbar, dass alle Einrichtungen 
ihre Netzwerke mit Arbeitgebern 
noch weiter ausbauen. Allerdings 
ist es auch sinnvoll, dass sich 
die Einrichtungen untereinander 
noch stärker als bisher vernetzen. 
Es sollte für jeden Rehabilitanden 
möglich sein, die bundesweite 
Präsenz der Einrichtungen für die 
Praktika- oder Arbeitsplatzsuche 
nutzen zu können. 

Auf die individuellen Bedürf-
nisse der Rehabilitanden und die 
Selbstbestimmung der Teilneh-
mer soll gemäß SGB IX verstärkt 
der Schwerpunkt gelegt werden. 
Stehen Teilnehmer-Wünsche und 
Markterfordernisse aus Sicht der 
BA nicht manchmal in einem 
Spannungsfeld?

Nach § 9 SGB IX sind die Wunsch- 
und Wahlrechte des Rehabilitanden 
ausreichend zu berücksichtigen. 
An diesem Grundsatz orientiert 
sich unsere Reha-Beratung. Aller-
dings bedeutet das für sie auch, 
Widersprüche zwischen den Be-
rufswünschen der Kunden und 
den Angeboten des Arbeitsmarktes 
offen anzusprechen. Es muss ein-

zelnen Kunden vermittelt werden, 
dass es neben dem Wunschberuf 
Alternativen gibt, die vielleicht 
Erfolg versprechender sind. Der 
Selbstbestimmung der Rehabili-
tanden kann allerdings auch – die 
soll hier nur ergänzend erwähnt 
werden – durch die Nutzung des 
Persönlichen Budgets Rechnung 
getragen werden. Der Norden ist 
bei dessen Inanspruchnahme Spit-
zenreiter im Bundesgebiet.

Die Flexibilisierung der Ange-
bots- und Leistungspalette ist ein 
zentrales Moment im Verände-
rungsprozess. Welche Faktoren 
innerhalb der beruflichen Reha-
bilitation müssen heute beson-
ders flexibel angelegt sein, damit 
die spätere Integration gelingen 
kann?

Insbesondere die Qualifizierungs- 
und Ausbildungsangebote müssen 
sich an den Erfordernissen des Ar-
beitsmarktes ausrichten. Dies gilt 
auch für die bereitgestellte Tech-
nik. Darüber hinaus muss nicht 
jede Weiterbildung in Form einer 
Umschulung erfolgen. Hier sind 
flexible Teilqualifikationen gefor-
dert. Besonders wichtig ist jedoch: 
Die Behinderungsarten haben sich 
in den letzen Jahren verändert. So 
nimmt der Anteil der psychischen 
Erkrankungen erheblich zu. Auf 
diese veränderten Anforderungen 
müssen sich die Reha-Einrich-
tungen einstellen. Konkret heißt 
das: Waren in der Vergangenheit 
vorwiegend Physiotherapeuten 
und Ärzte gefragt, so wird in der 
Zukunft eine noch intensivere 
Begleitung durch Sozialpädago-
gen und Psychologen notwendig. 
Darüber hinaus ist ein noch stär-
kerer Austausch der Einrichtungen 
mit den Agenturen für Arbeit und 
insbesondere den Reha-Beratern 
wünschenswert, damit schneller 
auf Marktveränderungen reagiert 
werden kann.

Im Rahmen von RehaFutur haben 
BFW und Reha-Träger eine Viel-
zahl innovativer Vorhaben ge-
plant: von neuen Preismodellen 
über verbesserte Methoden zur 
Qualitätssicherung bis hin zum 
Neuen Reha-Modell. Welche As-
pekte sind aus Ihrer Sicht beson-
ders relevant?

Das kann ich kurz und knapp 
beantworten: Alle! So wird 
beispielsweise das neue Reha-
Modell bereits im BFW Ham-
burg umgesetzt und es werden 
gute Ergebnisse erzielt. Erwäh-
nen möchte ich auch ein neues 
Preis- und Prämienmodell, das 
den Integrationsauftrag betont. 
Es wird aktuell mit den BBW er-
probt. Aus dem Norden sind die 
Einrichtungen in Hamburg und 
Greifswald beteiligt. Der Maß-
nahmekostensatz wurde gesenkt 
und für jede erfolgreiche, min-
destens 6 Monate andauernde 
Integration erhält die jeweilige 
Einrichtung eine Prämie. Beide 
BBW gehen davon aus, dass die-
ser Weg sich für alle Beteiligten 
rechnen wird.

RehaFutur bedeutet auch Aus-
tausch der am Reha-Geschehen 
Beteiligten. Welche Rolle spielt 
der gemeinsame Dialog von Trä-
gern und BFW im Zuge des Ver-
änderungsprozesses? 

Er spielt eine ganz entscheidende 
Rolle. Leider findet der Dialog 
überwiegend auf Bundesebe-
ne statt. Im Norden müsste der 
Austausch – auch auf der strate-
gischen Ebene – noch intensiver 
werden. Allerdings stehen unsere 
Reha-Berater in einem ständigen 
Dialog mit den Einrichtungs-
mitarbeitern. Hier sehe ich noch 
Verbesserungsmöglichkeiten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Jürgen Goecke, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der 
Regionaldirektion Nord der 
Bundesagentur für Arbeit
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Um die Nutzung der ICF in der be-
ruflichen Rehabilitation voranzu-
treiben, setzte der Hauptvorstand 
der Deutschen Vereinigung für 
Rehabilitation (DVfR) im Oktober 
2007 einen Ad-hoc-Ausschuss ein. 
Der hat inzwischen fünfmal getagt, 
ein Positionspapier erarbeitet und 
dem Hauptvorstand an die Hand 
gegeben. Das Positionspapier macht 
deutlich, dass die DVfR in der ICF 
die Chance sieht, „die Arbeit der 
Berufsgruppen in der Rehabilita-
tion zukünftig noch effektiver an 
den konkreten Teilhabezielen aus-
zurichten“. Der in der Nutzung der 
ICF liegende Fortschritt wird dabei 
vor allem in der Verständigung 
auf ein gemeinsames, interdiszi-
plinär nutzbares Begriffssystem 
gesehen. Damit könnten die er-
forderliche systematische Analyse, 
Gestaltung und Dokumentation 
von Leistungen zur Teilhabe spür-
bar verbessert werden.

Erfahrungen aus BFW 
nutzbar machen
Nachdem in der medizinischen 
Rehabilitation die Gesichtspunkte 
der ICF bereits seit 2004 einbe-
zogen sind, soll nun eine mög-
lichst umfassende Nutzung auch 
in der beruflichen Rehabilitation 
erfolgen. „Immerhin gibt es erste 
Projekte und Vorarbeiten für ihre 

ICF: Chance zur effektiveren Ausrichtung 
der Rehabilitation an Teilhabezielen
DVfR-Ausschuss entwirft Positionspapier  

Mit dem SGB IX wurde 2001 die gleichberechtigte Teilhabe behinder-
ter und von Behinderung bedrohter Menschen festgeschrieben. Dabei 
berief sich das jüngste Sozialgesetzbuch auf das biopsychosoziale 
Modell der funktionalen Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und explizit auf die Internationale Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), die als Instrument zur 
Umsetzung dieses Modells ebenfalls seit 2001 zur Verfügung steht.

Implementierung. Das bietet wert-
volle Erfahrungen, die aufgegriffen 
werden“, so Prof. Dr. Wolfgang 
Seyd, Leiter des DVfR-Ausschusses 
„Beruf und Arbeit für behinderte 
Menschen“ und Moderator des Ad-
hoc-Ausschusses.
Dabei geht es zunächst um 
eine ICF-basierte Förderplanung, 
auf die dann Prozessteuerung und 
Ergebnisevaluation aufbauen. Be-
rufsförderungswerke wie München 
und Nürnberg arbeiten hier be-
reits konsequent mit ICF-basierten 
Modellen, die auch anderen Ein-
richtungen zur Verfügung gestellt 
werden. „Die Erfahrungen zeigen, 
dass die ICF für beide Seiten – Trä-
ger und Einrichtung – Sicherheit 
bietet: Im Rahmen der Förderpla-
nung wird die Systematik vertieft, 
mit der Teilnehmervoraussetzungen 
ermittelt werden; auch wird weni-
ger Augenfälliges anhand der Klas-
sifikation in den Blick genommen“, 
beschreibt Seyd den Nutzen, „in 
diesem Sinne ist der Einsatz der 
ICF praxisorientiert, vor allem teil-
habeorientiert – und alternativlos.“ 

Vorteile für die Tagesarbeit
Die DVfR unterstütze daher die 
Bemühungen, „die ICF in der be-
ruflichen Rehabilitation zu im-
plementieren, so dass die damit 
verknüpften Vorteile in der Ta-

gesarbeit zum Tragen kommen 
können.“ Das betrifft insbesondere 
die Reha-Bedarfsfeststellung und 
-Zielbestimmung, die interdiszipli-
näre Teamarbeit, Prozesssteuerung, 
Evaluation der Aktivitäten und 
Interventionen, Dokumentation 
und das Berichtswesen sowie For-
schungsprojekte. Das vorgelegte 
Positionspapier benennt dazu drei 
Voraussetzungen für die Einrich-
tungen der beruflichen Rehabi-
litation. Erforderlich seien „die 
Unterstützung von ICF-Projekten 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Berufsbildungswerke und der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Berufsförderungswerke durch 
Bundesagentur für Arbeit, Deut-
sche Rentenversicherung und 
Berufsgenossenschaften, die Be-
nennung von Ansprechpartnern 
bei den Leistungserbringern wie 
bei den Reha-Trägern sowie die 
Etablierung einer systematisch 
vorgehenden Begleitforschung“. 

Hier besteht im Grunde bereits 
ein weitgehender Konsens – das 
machte auch die träger- und 

Hier werden die gegenwärtigen 
Entwicklungen in der Rehabili-
tation gespiegelt und dabei die 
nationalen und internationalen 
Herausforderungen sowie Lösungs-
ansätze in 20 interdisziplinären 
Workshops eingehend erörtert. Ei-

einrichtungsübergreifende Ar-
beitsgruppe deutlich: Einstimmig 
vereinbarte man dort die Inhalte 
des Positionspapiers und entschied 
sich ebenfalls unisono für eine Ab-
lehnung so genannter Core-Sets, 
mit denen manche die Auswahl 
der Kategorien – 1.424 – reduzie-
ren möchten. 

Dass das Positionspapier nicht auf 
eine ICF-Pflicht abzielt, sondern 
sich als eine nachdrückliche Emp-
fehlung versteht, ist Seyd und den 
anderen Experten aus der Arbeits-
gruppe wichtig: „Wir setzen auf die 
Kraft der Überzeugung.“ Am Ende 
wird es „einen heilsamen Zwang“ 
zum Einsatz der Klassifikation ge-
ben“, zeigen sie sich zuversicht-
lich. Anwenderkonferenzen und 
andere Kommunikationsforen wer-
den dabei einen wichtigen Beitrag 
zur praxisnahen Implementierung 
und zum gemeinsamen Dialog bie-
ten. Die DVfR wird hier eine the-
matische Plattform stellen – u. a. 
im Rahmen ihres Kongresses zum 
100-jährigen Bestehen am 23./24. 
April in Berlin.

100 Jahre DVfR – Jubiläumskongress am 23./24. April 2009

Seit 100 Jahren organisiert die DVfR den interdisziplinären Dialog 
mit und für Menschen mit Behinderung auf dem Weg zur Teil-
habe. Aus Anlass des Jubiläums findet am 23./24. April ein zwei-
tägiger Kongress statt.

ner der Workshops beschäftigt sich 
auch mit dem Thema ICF: 

 ICF – Anwendung in der 
 beruflichen Rehabilitation
 Moderation: Dr. Michael Sperling,
  Berufsbildungswerk Bremen

 ICF-basierter Förderplan im 
 Berufsbildungswerk
 Dr. Michael Sperling, 
 Berufsbildungswerk Bremen
 ICF in der beruflichen 

 Rehabilitation – Aus der 
 Sicht der Reha-Forschung
 Prof. Dr. Matthias Morfeld,   
 Hochschule Magdeburg-Stendal
 ICF in der Eingliederungshilfe

 Prof. Dr. Petra Gromann,   
 Hochschule Fulda

 ICF in der Beruflichen Rehabili- 
 tation – Vorstellungen der DVfR
 Martin Schmollinger, Deutsche  
 Vereinigung für Rehabilitation,  
 Heidelberg
 MIT – Modularisierte 

 ICF-basierte Teilhabeplanung
 Christiane Schmidt, Bia von   
 Raison, Segeberger Wohn-und  
 Werkstätten, Wahlstedt
 
 Weitere Informationen: www.dvfr.de

Der Fach-Ausschuss der unter Moderation von Prof. Wolfgang Seyd 
(1. Reihe, 3 v. l.), der Positionspapier entwickelte
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Die ICF ist eine fachübergreifen-
de einheitliche Systematik zur 
Beschreibung des funktionalen 
Gesundheitszustandes im Sinne 
einer „Wechselwirkung“ von 
Behinderung, sozialer Beein-
trächtigung und der relevanten 
Umfeldfaktoren einer Person. Sie 
fokussiert auf die Potenziale und 
persönlichen Ziele der Betrof-
fenen und bietet sich somit per-
spektivisch als Instrument in der 
Teilhabeplanung und –förderung 
an, zumal auch das SGB IX expli-
zit auf die ICF Bezug nimmt. Dass 
die Einführung „sanft“, das heißt, 
die Praxis spürbar bereichernd 
und zielgerecht verändernd, nicht 
aber im Sinne einer additiven 
„ICF-Strukturierungs-Prozedur“ 
bei ansonsten unveränderten 
Arbeitsweisen eingeführt wird, 
dafür macht sich der Leitende 
Arzt der Bundesagentur für Ar-
beit stark. Prof. Heipertz setzt 
auf einen langfristigen Prozess, 
der darauf abzielt, dass u. a. die 
ärztlichen Sachverständigen und 
die Integrationsfachkräfte bei den 
Sozialleistungsträgern das ihnen 
zunehmend vertrauter werdende 
Denken und die Begrifflichkeit 
der ICF „einsetzen“ und dies so-
mit als vorteilhafte Erweiterung 
ihres „Instrumentenkoffers“ er-
leben. Nur von einem im Kern 
wirklich teilhabeorientierten und 
nicht nur „teilhabegetunten“ Be-
ratungsprozess sei zu erwarten, 
dass die Betroffenen jene Unter-
stützung finden, die sie brauchen, 
so Heipertz im Gespräch mit 
Rehavision. 

ICF-Modell – Erweiterung 
der fachlichen Grundlagen 
im Ärztlichen Dienst 
Bei der Bundesagentur für Arbeit 
stellt das ganzheitliche ICF-Mo-
dell der funktionalen Gesundheit 
vorrangig im Ärztlichen Dienst 
eine – gar nicht mehr so ganz 
neue – Erweiterung der fach-

Für einen praxisorientierten Einsatz der ICF
Prof. Dr. Walther Heipertz, Leitender Arzt der BA, 
über Gefahren und Chancen im Einsatz von ICF

Über den grundsätzlichen Einsatz der ICF – der 2001 von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), Genf, verabschiedeten „Internationalen 
Klassifikation für Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ – 
als Planungs- oder Handlungsbasis für Therapie, Qualifizierung und 
Integration von Menschen mit Behinderungen besteht bei den Akteuren 
der Rehabilitation weitgehend Konsens. Für einen ausdrücklich bedarfs- 
und praxisorientierten Einsatz der ICF sprach sich jetzt der Leitende 
Arzt der Bundesagentur für Arbeit Prof. Dr. Walther Heipertz aus.

lichen Grundlagen dar. Dies liegt 
im Bereich der Arbeitslosenversi-
cherung und speziell dem im Jahr 
2005 hinzugekommenen Aufga-
benfeld der Grundsicherung und 
Eingliederung erwerbsfähiger Hil-
febedürftiger (SGB II) besonders 
nahe, denn Arbeitslosigkeit und 
ihre Überwindung stellen einen 
– inzwischen sogar eigenständig 
abbildbaren – gesundheitlichen 
Risiko- bzw. Förderfaktor dar. 

Dem Aktivitäts– und Teilhabe-
konzept der ICF kommt hier eine 
große Bedeutung zu, nicht nur 
für die generelle und frühzei-
tige Identifizierung individueller 
Rehabilitationsbedarfe, sondern 
auch für die Ausgestaltung und 
Steuerung der Fördermaßnahmen 
selbst. Das Gutachtenformat des 
Ärztlichen Dienstes trägt dem 
Rechnung. Allerdings – das ist 
Heipertz sehr wichtig – darf es 
nicht um das bloße Abspulen von 
ICF-Standards gehen: „Wir setzen 
das Instrument bedarfsbezogen 
ein, wo unser teilhabeorientierter 
Blick und/oder die an uns he-
rangetragene Fragestellung dies 
nahe legen“. Eine „ICF-Kür“ oder  
gar „ICF-Pflicht“ in jedem Ein-
zelfall dagegen verletze nicht nur 
das Gebot der Wirtschaftlichkeit, 
sondern berge auch die Gefahr, 
dass „flächendeckend“ jeder bis 
in intime Bereiche, etwa zur Fra-
ge unterstützender Beziehungen 
„durchleuchtet“ wird. Das ver-
bieten aber das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht und alle 
einschlägigen datenschutzrecht-
lichen Vorschriften, insbesondere 
im Sozialrecht, warnt der BA-
Arzt. So sei etwa die Frage nach 
Schulden nur dort angebracht, wo 
sie sich aufgrund des Kontextes 
als wesentlich erschließt. Vor ei-
ner „übergestülpten Verordnung“, 
bei der sich alle auf Knopfdruck 
„ICF-like“ ausdrücken, nicht aber 
in einen klug moderierten und 

transparenten Verbesserungspro-
zess der eigenen Methodik durch 
die ICF eingebunden sind, warnt 
Heipertz. 

Gegen eine ICF-light
Es gelte vielmehr, die ICF als 
bio-psycho-soziales teilhabe-
orientierendes Verständnis in 
der Bedarfsfeststellung und der 
Steue rung von Reha-Prozessen 
zu „verinnerlichen“. Deshalb dür-
fe es auch keine „trickreichen und 
unangemessenen Aufwandsmini-
mierungen“ etwa durch automa-
tisierte Prozeduren geben, die die 
intellektuelle Durchdringung des 
Falls „ersparen“. ICD-Diagnose-
gematchte Teilhabe- und Bedarfs-
profile wären aus seiner Sicht 
nichts wert, da sie aus jenen Ka-
tegorien generiert würden, die für 
die Beurteilung nicht ausreichen 
bzw. deren Mangel gerade Anlass 
für die Entwicklung der ICF war. 
So sei Vorsicht geboten, wenn 
die Widerstände der Praxis durch 
„Glättung der ICF“ auf die Schnel-
le überwunden werden sollen. 

Gutachter oder Reha-Berater, 
die das bio-psycho-soziale Mo-
dell schon seit langem befolgen, 
können und müssen ihre Fälle 
genauso weiter bearbeiten, so 
Heipertz weiter. Zur Sicherung 
einer zunehmend gemeinsamen 
Systematik und Sprache sollten 
sie allerdings systematisch vor-
gehen, auch unter Nutzung von 
Checklisten. Hierzu seien die ICF-
Kategorien ideal geeignet und im 
Ärztlichen Dienst bereits im Ein-
satz. Kritisch sieht Heipertz in der 
Begutachtung – anders etwa als in 
der Planung und Vorhaltung stan-
dardisierter Behandlungspfade 
in spezialisierten Einrichtungen 
– den Einsatz diagnosebezogener 
„Core-Sets“, einer Auswahlliste 
von ICF-Kategorien. Hier sei im 
Zweifelsfall eine „irreversible Re-
alitätsausblendung“ zu befürch-

ten – nämlich das Übersehen 
ungewöhnlicher und statistisch 
bislang nicht auffällig gewor-
dener Bedarfslagen und Potenzi-
ale bei Menschen mit bestimmten 
Krankheitsbildern. Die gesamte 
Breite des Begriffsinventars müs-
se daher verfügbar bleiben, die 
Orientierung an übergeordneten 
Überschriften vermeide dabei eine 
befürchtete Unübersichtlichkeit. 
Heipertz wörtlich: „Alles andere 
ist nur ICF-Kosmetik für Verwal-
tungstechniker und Versorgungs-
politiker und nützt so sicher nicht 
den Richtigen!“ Der leitende BA-
Arzt plädiert deshalb für einen 
schrittweisen „Einbau der ICF“ 
in die vorhandenen Instrumente 
und Prozesse, nicht ihren Ersatz. 
Es müsse eine Konvergenzphase 
über Jahre geben, die selbstver-
ständlich konsequent nachzu-
halten sei, nicht aber einen 
einmaligen mächtigen „Konsens-
beschluss“, der mit einem Schlag 
„alles erledige“. 

Verkannt werde häufig, dass 
auch eine „noch so ICF-basierte“ 
Reha-Planung oder -begutach-
tung am Ende immer noch die 
klassische Bewertung durch den 
fachkundigen Sachverständigen 
abverlangt: „Zum objektiven 
Messprozess wird das auch durch
ICF nicht!“ Unabdingbar sei an-
dererseits, dass zwischen den un-
terschiedlichen Akteuren, etwa 
der Krankenkasse, der Renten-
versicherung, der Bundesagentur 
für Arbeit, den Leistungserbrin-
gern sowie den Betroffenen, 
funktionierende Schnittstellen 
und eine einheitliche, gut ver-
ständliche fachliche Nomenkla-
tur entwickelt wird. Dies gehe 
mit der ICF sehr gut –aber nur 
„via Überzeugung und tatsäch-
licher Umsetzung, was allerdings 
durch konsequente trägerinterne 
und -übergreifende Initiativen 
sichergestellt werden muss“.
 

Prof. Dr. med. Walther Heipertz, 
Leitender Arzt der BA, 

im Gespräch mit Rehavision
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Betriebliche Kooperationen

Zusammenarbeit im Zeichen der Qualität
BFW Hamburg kooperiert 
mit Bremer PersoTech GmbH

Die Kooperation zwischen den 
beiden Hanseaten geht bereits ins 
3. Jahr: Angefangen hat es 2006 
mit einer Personalanfrage der 
Bremer Firma PersoTech GmbH 
bei der Personalvermittlung im 
BFW Hamburg. Danach folgte 
ein Treffen der beiden Geschäfts-
führer beim Prüfungslehrgang 
der Qualitätsfachleute – und dort 
stellte sich schnell heraus, dass 
das Fachkräfteangebot aus dem 
BFW Hamburg genau den Vorstel-
lungen des Bremer Unternehmens 
entsprach. „Unsere Stärke liegt 

Personal und Technik miteinander verbinden – darum geht es bei der 
Bremer Firma PersoTech GmbH. Ein wichtiger Partner bei dieser Ver-
bindung ist das BFW Hamburg: Der Reha-Dienstleister liefert die not-
wendige Manpower für das Unternehmen – nämlich gut ausgebildete 
Qualitätsfachleute. 

nicht nur in der arbeitsmarktori-
entierten Ausbildung, sondern auch 
im modernen, unkonventionellen 
Recruitment“, so BFW-Geschäfts-
führerin Elke Herrmann, „damit 
können wir unseren Absolventen 
trotz Wirtschaftskrise interessante 
Jobs anbieten – und Betrieben die 
gesuchten Mitarbeiter.“

Sieben Arbeitsverträge 
auf einen Streich 
Im Februar dieses Jahres unter-
zeichneten gleich sieben BFW-
Teilnehmer ihren Arbeitsvertrag 

bei dem technischen Dienstleister 
PersoTech – und das noch, be-
vor sie ihre Prüfungszeugnisse 
überreicht bekommen hatten. 
Ein Teil der frisch gebackenen 
Qualitätsfachleute erhält zu Be-
ginn noch eine firmenspezi-
fische Schulung: Drei Monate 
werden sie für besondere Kun-
denaufträge weiterspezialisiert, 

die anderen BFW-Absolventen 
wechseln direkt in den neuen Ar-
beitsalltag: die Bearbeitung von 
Mess- und Prüfaufgaben, z. B. in  
2- und 3-D-Messtechnik, der 
Lohn- und Freiformessung sowie 
der Flächenrückführung und 
Werkstoffprüfung. Und dass sie 
hier hochwertige Arbeit leisten, 
dafür bürgt das BFW Hamburg.

Die DB Zeitarbeit GmbH ist ein 
Personaldienstleister der Deutsche 
Bahn AG. Sie ermöglicht einen 
flexiblen Personaleinsatz in den 
Bereichen Verkehr, Logistik und 
Bundesbehörden. Dabei werden 
für die Geschäftsfelder Personal-
überlassung, Private Arbeitsver-
mittlung und Management auf 
Zeit maßgeschneiderte Lösungen 
erarbeitet. Die erforderlichen 
Mitarbeiter werden für vorüber-
gehende Einsätze kurzfristig aus 
dem bundesweiten Mitarbeiter-
pool zur Verfügung gestellt. 

„Wir suchen top qualifizierte 
und motivierte Kräfte für kauf-
männische, gewerbliche und ei-
senbahnspezifische Tätigkeiten“, 
beschreibt Christoph Diemerling, 
Geschäftsstellenleiter Frankfurt/ 
Main der DB Zeitarbeit GmbH, 

Bahn frei für eine Erfolgskooperation
BFW Frankfurt am Main und DB Zeitarbeit 
arbeiten seit 2006 eng zusammen
Begonnen hat alles mit einem Seminar zum Thema „Disability 
Management – Casemanagement“, das Mitarbeiter der Deutschen 
Bahn im Berufsförderungswerk Frankfurt am Main absolvierten. Aus 
der Beschäftigung mit Umgang und Integration von gesundheitlich 
eingeschränkten Mitarbeitern erwuchs im Laufe der vergangenen drei 
Jahre eine fruchtbare Kooperation, die inzwischen verschiedene Quali-
fizierungen umfasst und in deren Rahmen 13 Absolventen des BFW bei 
der DB Zeitarbeit eingestellt wurden.

den Personalbedarf. Im Berufs-
förderungswerk Frankfurt am 
Main wurde er fündig: Sowohl 
Mechatroniker als auch Fach-
leute aus dem kaufmännischen 
Bereich verstärken mittlerwei-
le sein Team, wobei der Einsatz 
im kaufmännischen Bereich 
besonders vielfältig ist und Tä-
tigkeiten im Backoffice, als Pro-
jektassistentin oder im Callcenter 
umfasst. Besonders schätzt der 
Geschäftsstellenleiter, dass „das 
BFW einen gezielten Abgleich 
der Anforderungsprofile mit den 
Fähigkeitsprofilen der Teilneh-
mer vornimmt, so dass am Ende 
wirklich passgenaues Personal 
für die Deutsche Bahn gefunden 
wird.“ Kein Wunder, dass die DB 
Zeitarbeit daher auch seit 2006 an 
der jährlichen Zeitarbeitsmesse im 
Berufsförderungswerk Frankfurt 

teilnimmt. Schließlich können sich 
hier die BFW-Teilnehmer der un-
terschiedlichsten Qualifizierungen 
über die Einsatzmöglichkeiten 
und Arbeitsbedingungen bei einer 
Einstellung über die DB Zeitarbeit 
GmbH informieren. Zudem nutzt 
die DB Zeitarbeit GmbH das An-
gebot „Wohnen auf Zeit“ des BFW 
Frankfurt. Mitarbeiter aus ganz 
Deutschland, die zu zeitlich be-
fristeten Einsätzen in das Rhein-
Main-Gebiet kommen, können so 
in einem attraktiven Wohnumfeld 
untergebracht werden.

Ausweitung der Kooperation
Und weil eine gute Zusammen-
arbeit schnell auch auf andere 

Bereiche ausstrahlt, hat sich die 
Kooperation der Deutschen Bahn 
und des BFW Frankfurt am Main 
erweitert: „Neben der Rekrutie-
rung von Mitarbeitern für den 
Bahn Konzern und der Fortbil-
dung von Casemanagern der Bahn 
AG werden mittlerweile auch Lok-
führer bei uns im Haus geschult“, 
berichtet BFW-Geschäftsführer 
Manfred Thrun – wobei die Schu-
lung allerdings nicht durch BFW-
Mitarbeiter sondern durch Externe 
erfolgt. Und die neuen Lokführer 
bekommen hier nicht nur eine 
Schulung, sondern können auch 
das Angebot „Wohnen auf Zeit“ 
nutzen – das nennt man Full-Ser-
vice-Kooperation! 
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1996 wurde mit dem Gesetz zur 
Umsetzung des Programms für 
mehr Wachstum und Beschäftigung 
der Rechtsanspruch auf berufliche 
Rehabilitation in eine Kannleistung 
umgewandelt, sofern die behin-
derten Menschen nicht schwerbe-
hindert oder Jugendliche sind. 
Außerdem wurde die Höhe der Loh-
nersatzleistungen „harmonisiert“, 
d.h. auf dem untersten Niveau an-
gepasst. Der ARGE gelang es durch 
entschlossene Intervention, mit 
dem Arbeitsförderungs-Reform-
gesetz 1997 den Rechtsanspruch 
ab 1.4.1997 wieder für Personen 
zu sichern, die wegen Art oder 
Schwere der Behinderung auf be-
sondere Hilfen angewiesen sind. 
Unabhängig davon kündigte die 
BA 1997 die „Rahmenvereinbarung 
über die Zusammenarbeit zwischen 
Reha-Trägern und BFW“ und die 
„Grundsätze über die Angemessen-
heit von Kosten in Einrichtungen 
der beruflichen Rehabilitation“. Die 
übrigen Reha-Träger schlossen sich 
1998 an. Damit war die Grund-
lage für eine vertrauensvolle und 
unbürokratische Zusammenarbeit 
vorerst entfallen. Die intensiven 
Bemühungen der ARGE für eine 
Nachfolgeregelung blieben jedoch 
nicht ohne Erfolg: 1999 wurde der 
„Rahmenvertrag zwischen Reha-
Trägern und BFW“ unterzeichnet, 
in dem sich die Vertragspartner zu 
dem besonderen Leistungsangebot 
der BFW und einem partnerschaft-
lichen Zusammenwirken bekennen. 

Ein entscheidender Schritt zur Wei-
terentwicklung der Rehabilitation 
war die Verabschiedung des SGB IX 
„Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen“, das am 1.7.2001 
in Kraft trat. Die ARGE war inten-
siv an der Erarbeitung des Gesetzes 
beteiligt und konnte u. a. erreichen, 
dass BFW und BBW im Gesetz aus-
drücklich als Leistungserbringer für 
Leistungen der beruflichen Rehabi-
litation genannt werden. Gleicher-
maßen engagierte sich die ARGE 
bei der Erarbeitung des „Gesetzes 
zur Bekämpfung der Arbeitslo-

40 Jahre ARGE Deutscher BFW – Das vierte Jahrzehnt 
Ein Jahrzehnt voller „Wechselbäder“
Seit Gründung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Deutscher Berufsförderungs-
werke hatte es viele Veränderungen, oft Verbesserungen für die Belange 
behinderter Menschen gegeben. Das änderte sich im vierten Jahrzehnt des 
Bestehens der ARGE, als Kürzungen im Bereich der beruflichen Rehabilita-
tion beschlossen wurden, die zu einer Verschlechterung der Situation der 
behinderten Menschen führten. Mit den „Hartz-Gesetzen“ 2004 kam es 
schließlich sogar zu einer Gefährdung der gesamten Rehabilitationsstruk-
turen – was durch die parallel stattfindende Umstrukturierung der Bundes-
anstalt für Arbeit noch einmal verschärft wurde.

sigkeit Schwerbehinderter“ 2000, 
ebenso aktiv brachte sie sich bei der 
Abfassung des Gesetzes gegen die 
Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen ein, das 2002 verab-
schiedet wurde. Die ARGE hat früh 
versucht, den negativen Entwick-
lungen in der beruflichen Rehabili-
tation zu begegnen und Akzente für 
die Weiterentwicklung der beruf-
lichen Rehabilitation und der BFW 
zu setzen. So machte sie mit dem 
Erfurter Fachkongress „Wir bilden 
Zukunft“ 1998 deutlich, dass BFW 
soziale Dienstleistungsunterneh-
men sind, die als Ansprechpartner 
für individuelle Lösungen zur Qua-
lifizierung von behinderten Men-
schen zur Verfügung stehen. In dem 
dort verabschiedeten „Programm 
zur Weiterentwicklung der BFW“ 
wurden als Leitgedanken Kunden-
orientierung, Qualitätsbewusstsein 
und Wirtschaftlichkeit hervorge-
hoben. Als wichtigste Ziele wurden 
eine umfassende Qualifizierung 
und die Eingliederung der behin-
derten Menschen auf dem Arbeits-
markt genannt. Von nachhaltiger 
Bedeutung war auch der Berliner 
Kongress „Karrieren statt Barrieren 
SGB IX – eine erste Bilanz“ 2002, 
der sichtbar machte, dass mit dem 
SGB IX nicht nur Barrieren am Ar-
beitsplatz, sondern auch in Köpfen 
beseitigt werden sollen. Mit dem 
dort verabschiedeten „Berliner Pro-
gramm“ programmierten die BFW 
ihre Weiterentwicklung.

Reformgesetze bedrohen 
berufliche Rehabilitation
Hatte es nach Inkrafttreten des 
SGB IX eine nicht erahnte Stärkung 
der beruflichen Rehabilitation und 
eine nie erreichte Belegung der 
BFW gegeben, zeichneten sich mit 
Auflösung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung 2002 
und der Aufteilung der Zuständig-
keiten auf die Bundesministerien 
für „Wirtschaft und Arbeit“ so-
wie „Gesundheit und Soziale Si-
cherung“, vor allem aber mit den 
„Gesetzen für moderne Dienstlei-
stungen (Hartz-Gesetze)“ gewaltige 

Probleme für die berufliche Reha-
bilitation und die BFW ab. Hartz I 
und II brachten 2003 neue Arbeits-
marktinstrumente und führten zu 
Strukturanpassungsmaßnahmen 
bei der BA (Kürzungen der Ein-
gliederungstitel, weniger Mittel für 
Arbeitsmarktpolitik und Qualifi-
zierung), Rehabilitation wurde in 
den Hartz-Gesetzen I bis III über-
haupt nicht erwähnt, Hartz IV, das 
als SGB II in das Sozialgesetzbuch 
einfloss, enthielt zur Rehabilitation 
keine klaren Regelungen. Zwar gal-
ten für Eingliederungsleistungen 
an erwerbsfähige behinderte Hilfe-
bedürftige im Sinne des SGB II die 
entsprechenden Bestimmungen des 
SGB III, die Zuständigkeit wurde 
aber unbefriedigend geregelt und 
führte von Anfang an zu großen 
Problemen. Innerhalb kürzester 
Zeit traten in großem Maße An-
melde- und Belegungsrückgänge 
in den BFW ein, betriebswirtschaft-
liche Probleme folgten. Nach Neu-
wahlen am 21.04.2004 sah sich der 
neue ARGE-Vorstand mit Manfred 
Thrun an der Spitze Problemen 
gegenüber, die es vorher nicht 
gegeben hatte. Diese Negativent-
wicklung verstärkte sich 2005 und 
erfasste nahezu alle Einrichtungen. 
In großer Solidarität setzten dann 
mit erheblichen Anstrengungen 
vielfältige Aktivitäten der ARGE 
ein, die ihre Höhepunkte 2005 
und 2006 hatten. Gespräche mit 
Bundes- und Landespolitikern, Mi-
nisterien, Reha-Trägern und ihren 
Spitzenverbänden sowie Arbeitge-
berverbänden, Gewerkschaften und 
Sozialverbänden waren kennzeich-
nend für die systematische Vorge-
hensweise. Nahezu permanent gab 
es Initiativen und vor allem wurde 
das BMAS bis hin zu seiner Leitung 
in alle Aktivitäten eingebunden. 
Dort fand die ARGE besonders große 
Unterstützung. Inzwischen wirkten 
sich die Belegungsrückgänge von 
durchschnittlich etwa 40 % aus. 
Erste BFW mussten Liquiditätspro-
bleme und Insolvenzgefahren auf-
zeigen, Restrukturierungen wurden 
eingeleitet und einige Sozialpläne 

vereinbart. Im Laufe der Monate 
mussten in den 28 BFW etwa 1800 
Stellen eingespart werden. Auf dem 
Höhepunkt dieser Entwicklungen 
wurde am 18.01.2006 auf Anregung 
des BMAS und unter Beteiligung 
von Spitzenvertretern der Reha-
Träger sowie aller BFW in Erkner 
bei Berlin eine Klausurveranstal-
tung durchgeführt. Gemeinsame 
Vereinbarung war, dass das System 
der beruflichen Rehabilitation der 
BFW bewahrt werden soll, die BFW 
auch in schwierigen Zeiten eine 
wirtschaftliche Perspektive haben 
sollen und Angebote, Strukturen 
sowie Preispolitik über gemeinsam 
entwickelte Lösungen fortgeschrie-
ben und wichtige Einzelfragen in 
gemeinsamen Arbeitsgruppen be-
arbeitet werden sollen. Zunächst 
wurden drei Arbeitsgruppen gebil-
det: Für Mengen-, Flächenpolitik, 
Entwicklung von Preismodellen, 
für Qualitätssicherung und für das 
„Neue Reha-Modell“. Alle Gruppen 
wurden sofort aktiv, wobei sich die 
Arbeitsgruppe „Neues Reha-Modell“ 
schon deshalb hervorhob, weil hier 
die konzeptionelle Zukunftsausrich-
tung vorangebracht wurde. Bereits 
Mitte 2007 lagen die Arbeitsergeb-
nisse vor, am 03.09.2007 verpflich-
teten sich die BFW einstimmig, die 
Ziele zur Weiterentwicklung ent-
sprechend den Arbeitsgruppener-
gebnissen umzusetzen. Grundlage 
für die zukünftige strategische Aus-
richtung aller BFW sollte das von 
der Arbeitsgruppe entwickelte Kon-
zept sein. Damit begann in den BFW 
der Veränderungsprozess zur Ein-
führung des „Neuen Reha-Modells“. 
Gleichzeitig übernahm Werner Otte 
den Vorsitz der ARGE. 2008/2009 
ist die Belegung zwar gegenüber 
der Situation 2004 um 45 % zu-
rückgegangen, zugleich hat sich in 
den BFW aber das Bild des „Neuen 
Reha-Modells“ geformt – mit einer 
Veränderung der Einrichtungen 
von primär Ausbildungs- hin zu 
Integrationszentren für behinderte 
Menschen mit deutlich verstärkter 
Individualisierung. Die BFW sind in 
der Zukunft angekommen. 
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Vom BFW Michaelshoven 
zum BFW Köln
Seit dem 1. Januar 2009 firmiert 
das BFW Michaelshoven offiziell 
als Berufsförderungswerk Köln. Mit 
der Umbenennung möchte sich das 
Unternehmen auch überregional ei-
nen stärkeren geografischen Bezug 
geben: Michaelshoven, im Kölner 
Stadtteil Rodenkirchen gelegen, ist 
bisher eher nur Insidern bzw. Orts-
kundigen bekannt. Gleichzeitig fin-
det ein Designwechsel statt. Mit ihm 
forciert die Diakonie Michaelshoven 
als Träger des Berufsförderungs-
werks einen einheitlichen Auftritt 
aller ihrer Tochtergesellschaften und 
kommuniziert gleichzeitig die Dach-
marke.

Symposium Qualitätssicherung 
in BFW durch ProMo
Zu einem Erfahrungsaustausch zum 
Thema Qualitätssicherung laden die 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
und die RWTH Aachen am 26. März 
nach Berlin ein: Wissenschaftler, 
Leistungsträger und -erbringer sowie 
Politik werden sich dort im Rahmen 
eines Symposiums über Qualitätssi-
cherung in BFW durch das Aachener 
Profilmodul (ProMo) informieren 
können. Das Aachener ProMo wurde 
in Anlehnung an den Individuellen 
Förder- und Integrationsplan (IFIP) 
am Lehrgebiet für Berufliche Reha-
bilitation der RWTH Aachen ent-
wickelt und in einem von der DRV 
Bund geförderten Forschungsprojekt 
evaluiert und optimiert. Im Rahmen 
des Symposiums wird ProMo als in-
novatives Verfahren zur internen als 
auch externen Qualitätssicherung, 
vorgestellt. Geklärt werden sollen in 
Berlin zudem Fragen zur Umsetzung 
des Instruments in die Praxis.

Das Gesundheitssystem unterliegt weitreichenden Verände-
rungen: Diese Neuerungen betreffen Versorgungskonzepte, Finan-
zierung und Behandlungsverfahren. Insbesondere im Bereich der 
Informationstechnologie sind die aktuellen Entwicklungen Treiber 
für Innovationen, aus denen sich neue Möglichkeiten für Doku-
mentation, Prozessoptimierung und Vernetzung ergeben. 

18. Reha-wissenschaftliches Kolloquium 

Die Experten der beruflichen Reha-
bilitation nutzten die Gelegenheit, 
viele Kommunalpolitiker über die 
Möglichkeiten und Entwicklungen 
in ihrem Bereich zu informieren – 
darunter auch NRW-Ministerpräsi-
dent Dr. Jürgen Rüttgers, hier im 
Gespräch mit dem Vorsitzenden 

Das 18. Rehabilitationswissen-
schaftliche Kolloquium stand 
daher unter dem Rahmenthema 
„Innovation in der Rehabilitati-
on – Kommunikation und Ver-
netzung“. Das jährlich im März 
stattfindende Rehabilitationswis-
senschaftliche Kolloquium hat 
sich zu einem der wichtigsten 
wissenschaftlichen Reha-Kon-
gresse in Deutschland entwickelt. 
Das Kolloquium wird von der 
Deutschen Rentenversicherung 

NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers 
am Stand der ARGE BFW

des ARGE-Arbeitskreis Messe, 
Detlef Giesenkirchen (links), und 
mit Peter Götz, MdB und Vorsit-
zender der Kommunalpolischen 
Vereinigung der CDU und CSU 
Deutschlands. Der nächste Kon-
gress ist schon geplant – die näch-
sten Treffen auch.

Zum zweiten Mal präsentierte sich die Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Berufsförderungswerke (ARGE BFW) auf dem Kongress-kom-
munal, der von der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und 
CSU Deutschlands (KPV) veranstaltet wird. 

Bund, der Deutschen Gesellschaft 
für Rehabilitationswissenschaften 
(DGRW) und der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen 
als regionalem Rentenversiche-
rungsträger veranstaltet. Ziel des 
Kolloquiums ist der Austausch 
zwischen Reha-Wissenschaft und 
Reha-Praxis über aktuelle For-
schungsergebnisse und Konzepte 
zur wissenschaftlich fundierten 
Weiterentwicklung der Rehabili-
tation. Auch die ARGE BFW war 

mit einem eigenen Stand vertre-
ten, an dem sie u. a. Gitta Lam-
persbach und Matthias Nagel aus 
dem BMAS sowie Angelika We-
gener (DRV Westfalen) begrüßen 
konnte, auf dem Foto zusammen 
mit Werner Otte, Vorsitzender der 
ARGE BFW.

Da Dokumentation und Stati-
stik als Nachweis einer erfolg-
reichen Arbeit immer wichtiger 

ISPA-Portal: Schlüssel zum BFW-Erfolg  
Statistik-Verantwortliche tagten im BFW Würzburg

werden, entwickelten die Berufs-
forderungswerke gemeinsam ihr 
Statistikportal weiter – auch im 

26 Statistik-Verantwortliche der deutschen Berufsförderungswerke trafen 
sich am 20. Januar 2009 zum ISPA-Workshop im BFW Würzburg. Im Mit-
telpunkt der Tagung unter der Leitung von Qualidata-Geschäftsführer 
Stefan Löwenhaupt stand das umfangreiche Informations- und Statistik-
Portal der Arbeitsgemeinschaft der Berufsförderungswerke (ISPA).

Interesse des Neuen Reha-Modells. 
Die BFW-Fachleute diskutierten 
auf der ersten Fachtagung 2009 
in Würzburg zudem Support- und 
Revisionsthemen und erörterten 
die weiteren Schritte: So steht für 
2009 eine Schnittstelle zu jedem 
BFW an, damit die Datenbank 
ARGE-weit genutzt werden kann.


